
Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz
Ihre E -Mail vom 17.02.2018

Sehr geehrt█████████,

mit Ihrer E-Mail vom 17. Februar 2018 beantragen Sie auf Grundlage des 
Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) die Übersendung von „Merkblatt/ Handreichung/ Leitfaden/ 
Gestaltungsrichtlinien über das anlegen, ausgestalten, ändern und erweitern geschlossener 
Begräbnisstätten für Kriegstote nach GräbG (vgl. § 2 GräbVwV, insbesondere Abs. 5 und 6)“ 
sowie einen „Musterantrag/ Formblatt für kommunale Friedhofsträger für Graböffnungen zur 
Identifizierung / Verlegung von Kriegsgräbern“.

Des Weiteren bitten Sie um Auskunft zu der Frage „Wie Kriegsgräber ausländischer 
Kriegstoter richtigerweise nach § 2 (6) GräbVwV zu beschriften sind bzw. welche 
Beschriftungsformen zulässig sind: nur in Muttersprache (z.B. Kyrillisch), nur in deutscher 
Sprache (lateinisches Alphabet), Kombination (z.B. Lateinisch und Kyrillisch)“

Ihr Antrag wird abgelehnt.

Referat DG 3
Digitale Teilhabe, Open Data,
Informationsfreiheitsgesetz

BEARBEITET VON █████████l
HAUSANSCHRIFTRochusstraße 8 - 10, 53123 Bonn
POSTANSCHRIFT 53107 Bonn

TEL +49 (0)3018 555-0
FAX +49 (0)3018 555-2221

E-MAIL Poststelle@bmfsfj.bund.de
INTERNET www.bmfsfj.de

ORT, DATUM Bonn, den 26.02.2018
GZ DG3-0760/148*11

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107 Bonn

Herrn
███████████
█████
███████

per E-Mail: 
███████████████████████

VERKEHRSANBINDUNGBus ab Bonn Hbf: 608,609,800,843,845
Bus ab Bahnhof Bonn-Duisdorf: 800,845
Haltestelle Rochusstraße-Bundesministerien

Servicetelefon: 030 20179130
Telefax: 03018 555 4400
E-Mail: Info@bmfsfjservice.bund.de
De-Mail: poststelle@bmfsfj-bund.de-mail.de



SEITE 2 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das 
federführend das Gräbergesetz sowie die Ihnen bekannte Verwaltungsvorschrift zum 
Gräbergesetz (GrabVwV) betreut, ist in dieser Angelegenheit ausschließlich mit der damit 
verbundenen Finanzierung für die Anlegung, den Erhalt und die Pflege der Gräber von 
Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft befasst. Die Ausführung der Vorschriften ist als 
Maßnahme des Friedhofs- und Bestattungswesens eine reine Länderangelegenheit (Art. 30 
Grundgesetz). Deshalb gibt es über die genannten Vorschriften keine weiteren Maßgaben von 
Seiten des Bundes zur Ausgestaltung der Gräberstätten von Kriegstoten. Aus dem gleichen 
Grund verfügt das BMFSFJ nicht über Formblätter oder andere Unterlagen, die den 
Zuständigkeitsbereich der Länder oder die Praxis in den Kommunen betreffen.   

Ob die Bundesländer jeweils für ihr Hoheitsgebiet spezielle Vorschriften gefasst oder sie im 
Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit den Kommunen gesonderte Regelungen vereinbart haben, 
ist hier nicht bekannt. Auf Länderebene liegt die Zuständigkeit zur Ausführung des 
Gräbergesetzes in den jeweiligen Innenministerien. In Bezug auf Ihre Anmerkung zu einer auf 
Grabsteinen häufiger anzutreffenden Beschriftung in kyrillischen Buchstaben weise ich darauf 
hin, dass es zwischen den Innenministerien der Länder und dem Büro für 
Kriegsgräberfürsorge und Gedenkarbeit in der Russischen Botschaft einen Arbeitskontakt 
gibt. Gegebenenfalls gibt es hierzu spezielle Vereinbarungen bezüglich der Kriegsgräber von 
Kriegstoten aus der ehemaligen Sowjetunion. Die GräbVwV schreibt keine Schreibweise vor.

Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Rochusstraße 8-10, 53123 Bonn schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

█████████


